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mungen vorgenommen wurden, die von den Teilnehmerstaa
ten durch diese Konvention angenommen wurden.

Artikel 4
Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention erkennen an, daß 

im Sinne dieser Konvention das zu folgenden Kategorien 
gehörende Gut Teil des kulturellen Erbes jedes Staates 
ist:

a) Kulturgut* das durch die individuelle oder kollektive 
Schöpferkraft von Bürgern des betreffenden Staates ent
standen ist, und für den betreffenden Staat bedeutsames 
Kulturgut, das in seinem Hoheitsgebiet von dort wohn
haften Ausländern oder Staatenlosen geschaffen wurde;

b) im Staatsgebiet auf gefundenes Kulturgut;
c) durch archäologische, ethnologische oder naturwissen

schaftliche Unternehmungen mit Billigung der zustän
digen Behörden des Ursprungslandes erworbenes Kul
turgut ;

d) Kulturgut, das Gegenstand eines frei vereinbarten Aus
tausches gewesen ist;

e) Kulturgut, das als Geschenk empfangen oder rechtmäßig 
mit Billigung der zuständigen Behörden des Ursprungs
landes käuflich erworben wurde.

Artikel 5
Zum Schutz ihres Kulturgutes vor unzulässiger Einfuhr, 

Ausfuhr oder Übereignung verpflichten sich die Teilnehmer
staaten dieser Konvention, auf die in jedem Land geeignete 
Weise eine oder mehrere staatliche Dienststellen ins Leben 
zu rufen, soweit diese nicht bereits vorhanden sind, die das 
kulturelle Erbe schützen und mit qualifiziertem und zahlen
mäßig ausreichendem Personal ausgestattet sind, um folgende 
Aufgaben wirksam erfüllen zu können:

a) Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen 
und Bestimmungen zum Schutz des kulturellen Erbes 
und insbesondere zur Verhütung der unzulässigen Ein
fuhr, Ausfuhr und Übereignung bedeutsamen Kultur
gutes ;

b) Aufstellung und ständige Ergänzung eines Verzeichnis
ses des bedeutenden öffentlichen und privaten Kultur
gutes auf der Grundlage eines staatlichen Inventars 
des zu schützenden Gutes, dessen Ausfuhr für den Staat 
einen merklichen Verlust an kulturellem Erbe dar
stellen würde;

c) Förderung des Ausbaus oder der Errichtung wissen
schaftlicher und technischer Einrichtungen (Museen, 
Bibliotheken, Archive, Laboratorien, Werkstätten 
usw. ...), die zur Erhaltung und Ausstellung von Kultur
gut notwendig sind;

d) Organisierung der Überwachung archäologischer Aus
grabungen, Gewährleistung der Erhaltung bestimmten 
Kulturgutes „in situ“ und Schutz bestimmter Gebiete, 
die zukünftigen archäologischen Forschungen Vorbehal
ten sind;

e) Aufstellung von Vorschriften zugunsten der betroffe
nen Personen (Kuratoren, Sammler, Antiquitätenhänd
ler usw.) entsprechend den ethischen Grundsätzen dieser 
Konvention und Maßnahmen zur Überwachung der Ein
haltung dieser Vorschriften;

f) Durchführung von Bildungsmaßnahmen, um die Achtung 
vor dem kulturellen Erbe aller Staaten zu wecken und 
zu entfalten, und Verbreitung der Bestimmungen dieser 
Konvention;

g) Gewährleistung einer ausreichenden Publizierung des 
Verschwindens jeder Art von Kulturgut.

Artikel 6
, Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention übernehmen fol

gende Verpflichtungen:
a) Sie führen eine geeignete Bescheinigung ein, auf der 

der exportierende Staat bescheinigt, daß die Ausfuhr des

betreffenden Kulturgutes genehmigt ist. Jedes entspre
chend den Vorschriften ausgeführte Kulturgut muß von 
einer solchen Bescheinigung begleitet sein;

b) Sie verbieten die Ausfuhr von Kulturgut aus ihrem 
Hoheitsgebiet, wenn die obengenannte Ausfuhrbescheini
gung nicht vor liegt;

c) Sie publizieren dieses Verbot auf geeignete Weise und 
bringen es insbesondere den Personen zur Kenntnis, die 
für die Ausfuhr oder Einfuhr von Kulturgut in Frage 
kommen.

Artikel 7
Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention übernehmen fol

gende Verpflichtungen:
a) Sie ergreifen im Rahmen ihrer staatlichen Gesetzgebung 

die erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, daß 
Museen und ähnliche Einrichtungen auf ihrem Hoheits
gebiet Kulturgut erwerben, das aus einem anderen Teil
nehmerstaat stammt und nach Inkrafttreten dieser 
Konvention in den betreffenden Staaten ungesetzlich 
ausgeführt worden ist. Soweit möglich teilen sie einem 
Herkunftsland, das Teilnehmer dieser Konvention ist, 
mit, wenn Kulturgut angeboten wird, das nach Inkraft
treten dieser Konvention für beide Staaten ungesetzlich 
aus jenem Staat entfernt worden ist;

b) i) Sie verbieten die Einfuhr von Kulturgut, das nach
Inkrafttreten dieser Konvention für die betreffen
den Staaten aus einem Museum oder einem reli
giösen oder weltlichen öffentlichen Denkmal oder 
einer ähnlichen Einrichtung in einem anderen Teil
nehmerstaat dieser Konvention entwendet worden 
ist, vorausgesetzt, daß die Zugehörigkeit dieses Gutes 
zum Inventar der betreffenden Einrichtung belegt 
werden kann;

ii) Auf Ersuchen des Teilnehmerstaates, der Herkunfts
land ist, ergreifen sie geeignete Maßnahmen zur 
Wiedererlangung und Rückgabe von Kulturgut, das 
nach Inkrafttreten dieser Konvention für beide be
treffenden Staaten eingeführt wurde, vorausgesetzt 
jedoch, daß der antragstellende Staat einem gut
gläubigen Käufer oder einer Person mit einem 
Rechtsanspruch auf das Gut eine angemessene Ent
schädigung zahlt. Ersuchen um Wiedererlangung 
und Rückgabe werden auf diplomatischem Wege 
übermittelt.
Die antragstellende Seite stellt auf eigene Kosten die 
Unterlagen und andere notwendige Belege zur Ver
fügung, die zur Feststellung ihres Anspruches auf 
Wiedererlangung und Rückgabe erforderlich sind. 
Die Teilnehmerstaaten erheben auf das nach diesem 
Artikel zurückgegebene Gut weder Zölle noch son
stige Abgaben. Alle Kosten im Zusammenhang mit 
der Rückgabe und Zustellung des Kulturgutes wer
den von dem antragstellenden Staat getragen.

Artikel 8
Die Teilnehmerstaaten dieser Konvention verpflichten sich, 

gegen jeden, der für einen Verstoß gegen die in 'den Buch
staben b) der Artikel 6 und 7 genannten Verbote verantwort
lich ist, strafrechtliche oder Verwaltungsstrafmaßnahmen 
zu ergreifen.

Artikel 9
Jeder Teilnehmerstaat dieser Konvention, dessen kulturel

les Erbe durch Plünderung archäologischen oder ethnologi
schen Materials gefährdet ist, kann sich an andere betroffene 
Teilnehmerstaaten wenden. Die Teilnehmerstaaten dieser • 
Konvention verpflichten sich, in diesen Fällen an gemein
samen internationalen Aktionen teilzunehmen mit dem Ziel, 
erforderliche konkrete Maßnahmen festzulegen und durchzu
führen, einschließlich- der Überwachung der Ausfuhr, der Ein
fuhr und des internationalen Handels mit dem betreffenden


